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Neue Herausforderungen brauchen 
ein neues Leitbild

Wir leben derzeit in einer unruhi-
gen Welt mit großen sozialen und 
umweltbezogenen Herausfor-
derungen. Zunehmend realisie-
ren die Menschen weltweit, dass 
die Versprechen eines globalen 
Marktes, der vermeintlich Frie-
den, Stabilität und Gesundheit 
für Alle bringt, möglicherweise 
nicht eingelöst werden. Die Vision 
eines sozialen Friedens, der auf 
Wettbewerb beruht, mit endlosem 
Wachstum auf einem begrenzten 
Planeten, in einem System, das 
automatisch Ungleichheiten mini-
miert, ist heute nicht mehr glaub-
haft.
Dies fordert nationalstaatliche 
Einrichtungen, wie auch den Öf-
fentlichen Gesundheitsdienst 
(ÖGD), zunehmend heraus. Als 
Teil des Gesundheitswesens ist 
der ÖGD integraler Baustein einer 
modernen Sozialstaatlichkeit. Der 
ÖGD nimmt im Rahmen der Da-
seinsvorsorge öffentliche Verant-
wortung für die Gesundheit der 
Bevölkerung wahr und stellt die 
Basis des Gesundheitswesens dar. 
(siehe Abbildung). Dies gilt für 
alle Verwaltungsebenen, von den 
Bundesbehörden über die Landes-
ebene bis hin zu den kommunalen 
Gesundheitsämtern.

Mit einem traditionell bevöl-
kerungsbezogenen Blickwinkel 
auf Gesundheit arbeitet der ÖGD 
maßgeblich sozialkompensato-
risch und subsidiär. Hierbei sind 
seine Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter erfahren, um kooperativ 
mit unterschiedlichsten Partnern 
zusammenzuarbeiten. Wie kaum 
ein anderer Akteur bündelt er ein 
breites Spektrum an fachlicher 
Kompetenz aus unterschiedli-
chen wissenschaftlichen Diszipli-
nen. Dies unterscheidet den ÖGD 
grundlegend von vielen anderen 
Akteuren im Gesundheitswesen.

Der gesellschaftliche und globale Wandel beeinflusst weltweit 
die Gesundheit von Menschen. Der Öffentliche Gesundheits-
dienst (ÖGD) muss sich angesichts neuer Herausforderungen 
auf Veränderungen vorbereiten. Deshalb gilt es, die Perspekti-
ven für Öffentliche Gesundheit in Deutschland neu zu bestim-
men.

Der ÖGD hat sich darüber hin-
aus seit Jahren ein Selbstverständ-
nis erworben, das auf universellen 
Werten wie Toleranz, Solidarität, 
Respekt, Akzeptanz und Aner-
kennung ethischer und kultu-
reller Vielfalt beruht und sich 
prioritär an den Aufgaben der Be-
völkerungsgesundheit orientiert. 
Die Arbeitsweise umfasst dabei 
analysierende, planende, beraten-
de, vernetzende, moderierende, 
koordinierende, überwachende, 
kontrollierende und eingreifen-
de Funktionen. Je nach Aufgabe 
sind dazu Kenntnisse aus unter-
schiedlichen Fachgebieten, wie 
z.B. der Infektiologie, der Hygie-
ne, der Kinder- und Jugendmedi-
zin, der Toxikologie, der Arbeits-,
Sozial- und Umweltmedizin, der
Zahnmedizin, der Psychiatrie,
der Prävention und Gesundheits-
förderung sowie auch der Epide-
miologie, der sozialen Arbeit, der
Psychologie und anderen Wissen-
schaftsbereichen essentiell.

Auf dieser Grundlage hat sich 
der ÖGD zu einem professionel-
len Netzwerk entwickelt, das in 
den Bereichen Gesundheitsschutz 
(health protection), Stärkung der 
Gesundheit, Gesundheitsförde-
rung (health improvement, health 
promotion) und Gesundheits-
versorgung (health-care service) 
operativ, kooperativ und koordi-
nierend aktiv ist. Für alle drei Be-
reiche zusammen wird im anglo-
amerikanischen Sprachgebrauch 
der Überbegriff Öffentliche Ge-
sundheit (public health) verwen-
det. Im ÖGD sind alle drei Berei-
che verortet, aber nicht exklusiv 
und keineswegs ohne Verbindun-
gen zu anderen Akteuren, Diszi-
plinen oder Aufgabenbereichen 
im Gesundheitswesen. Dies trägt 
heute maßgeblich dazu bei, die 
Identität und Wahrnehmung von 

Verantwortung für Öffentliche 
Gesundheit in Deutschland, so-
wie die Arbeit des ÖGD, frei von 
kommerziellen Interessen und auf 
der Basis aktueller wissenschaftli-
cher Basis, für die Gesellschaft zu 
prägen.

Die Herausforderungen für 
die Gesunderhaltung der Bevöl-
kerung und damit für die Auf-
gabenwahrnehmung durch den 
ÖGD werden angesichts von 
Globalisierung, demografischem 
Wandel und nicht zuletzt durch 
die Flüchtlingsbewegungen kom-
plexer. Vor dem Hintergrund der 
globalen Herausforderungen im 
beginnenden 21. Jahrhundert geht 
auch ein Wandel des Selbstver-
ständnisses und der Leitorientie-
rung des ÖGD einher.

Um zukünftig Öffentliche 
Gesundheit und den ÖGD in 
Deutschland umfassend zu ver-
stehen, ist ein modernes Leitbild 
erforderlich, das auf der Grund-
lage einer breiten Diskussion 
neue Perspektiven aufzeigt. Die 
Gesundheitsministerkonferenz 
(GMK) stellt in ihrem Grundsatz-
beschluss 2016 fest, dass die Be-
zeichnung des ÖGD als dritte Säu-
le im Gesundheitswesen, neben 
der ambulanten und der stationä-
ren Versorgung, die aktuellen He-
rausforderungen für den Dienst 
an der Öffentlichen Gesundheit 
nicht umfassend genug abbildet. 
Um die Arbeit des ÖGD auch zu-
künftig effektiv und effizient zu 
gestalten, hat daher die GMK die 

Arbeitsgemeinschaft der Obers-
ten Landesgesundheitsbehörden 
(AOLG) beauftragt, den weiteren 
Erfahrungsaustausch der Länder 
und der kommunalen Träger des 
ÖGD über Beispiele guter Praxis 
stetig zu befördern. Unter dem 
GMK-Vorsitzland Mecklenburg-
Vorpommern wurde dazu eine 
„Länderoffene Arbeitsgruppe 
ÖGD“ von der GMK beauftragt, 
einen von den Ländern vorberei-
teten Leitbildentwurf redaktionell 
zu bearbeiten und einen konkre-
ten Konsultations- und Transfer-
prozess mit den ÖGD und den 
Verbänden zu organisieren.

Die Akademie für Öffentliches 
Gesundheitswesen wird ihre Jah-
restagung am Dienstag, den 26. 
September 2017, dazu nutzen, ge-
meinsam mit der Länderoffenen 
Arbeitsgruppe ÖGD und Vertre-
tern der kommunalen und staat-
lichen Gesundheitsdienste die 
zentralen Inhalte des Leitbilds zu 
diskutieren.

Das Bild des ÖGD muss und 
wird sich in Deutschland ändern. 
Die Menschen können nur dann 
von einem ÖGD profitieren, wenn 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in multiprofessionellen Teams in 
kommunalen wie auch staatlichen 
Einrichtungen, wirtschaftlich un-
abhängig und neutral, im öffentli-
chen und im Interesse der Patien-
ten, Gesundheit schützen, fördern 
und versorgen.

Peter Tinnemann

Mit gesellschaftlichem Wandel 
geht auch ein Wandel in den 
Einrichtungen einher die Gesell-
schaften prägen - und von ihr 
geprägt werden. So agiert auch 
heute ein moderner ÖGD in viel-
fältigen Aufgabenbereichen mit 
multiprofessionellen Teams vor 
Ort auf unterschiedliche Anfor-
derungen, die sich in den letzten 
Jahren stark verändert haben. 
Mit dem Beschluss der 89. GMK 
zur Stärkung des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes identifiziert 
die Politik den ÖGD als professi-
onelles Netzwerk und regt an ein 
modernes Leitbild mit neuen Per-
spektiven zu entwickeln.
Diesen Gedanken greift die Aka-
demie auf und möchte gemein-
sam mit anderen Akteuren diese 
Diskussionsprozesse begleiten. 
Um neue Antworten und eine 
gemeinsame Leitorientierung zu 
entwickeln, benötigt es Zeit und 
gemeinsame Diskussionen. Dem 
wollen wir Raum geben, um die 
zentralen Inhalte des GMK-Leit-
bildentwurfs zu diskutieren und 
eventuell nötige Ergänzungen 
aus Sicht des ÖGD anzumerken
Die Akademie in Düsseldorf war 
nicht nur für viele Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im ÖGD ein 
temporäres Zuhause während 
ihrer Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung, sondern ist für den ÖGD in 
Deutschland ein akademisches 
und zugleich praxisorientiertes 
Zuhause und eine zentrale Platt-
form für Austausch und Diskus-
sion.
Als Leiterin der Akademie möchte 
ich Sie herzlich einladen, an unse-
rer Jahrestagung am 26.09.2017 
teilzunehmen und sich an der 
Leitbild-Diskussion zu beteiligen. 
Über unsere Webseite und unse-
ren monatlichen Newsletter wer-
de ich Sie über die Diskussion der 
nächsten Monate auf dem Lau-
fenden halten.
Mit dem Leitartikel in der ersten 
„Blickpunkt Öffentliche Gesund-
heit“ Ausgabe in 2017 möchten 
wir die Diskussion beginnen. 
Schreiben Sie uns gerne Ihre Ge-
danken, Meinungen und Ideen 
dazu unter Redaktion Blickpunkt@
akademie-oegw.de. 

Mit freundlichen Grüßen,
Ihre Ute Teichert
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Darum gehe ich in den öffentlichen  
Gesundheitsdienst
Wir stellen Ärztinnen und Ärzte aus dem aktuellen Weiterbildungskurs 
vor, die diesen Schritt getan haben. Zum Beispiel:

Prof. Dr. med. Doris 
Bredthauer
Alter: 50 Jahre

Interessen: Menschen und ihre 
Schicksale, Kunst, lebenslanges 
Lernen, mich erden auf Lange-
oog, für nächste Angehörige da 
sein, Denkmalschutz
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Ich bin im ÖGD:
seit März 2013

Hier arbeite ich: 
im Amt für Gesundheitswesen des Landkreises Aurich

Vorher war ich tätig als:
Hochschuldozentin und Studiengangsleiterin an der Frankfurt Universi-
ty of Applied Sciences, Oberärztin in der Gerontopsychiatrie 

Ich bin zum ÖGD gewechselt,
weil ich Praxiserfahrung aus klinischer Tätigkeit und Erkenntnisgewinn 
aus Forschungs- und Lehrtätigkeit kombinieren und damit zur Verbes-
serung der Versorgung von Menschen meiner „Wahlheimat“ beitragen 
kann. Außerdem möchte ich nach jahrelangem Erklimmen der Karri-
ereleiter etwas „herunterfahren“ und habe mehr Zeit für meine (pflege-
bedürftige) Familie, Partner und Freunde. 

Ich habe Zweifel gehabt: 
ob unflexible Behördenstrukturen, Zeiterfassung und Dienstwege wirk-
lich meine Welt sein können. 

Meine Kollegen, Familie, Freunde meinten, 
nach einer Phase der Fassungslosigkeit, dass ich schon meinen Weg 
machen und vermutlich bald neue Karrierepläne umsetzen würde.

Ungewohnt war/ist, 
das Sich-Einfügen und -Einfühlen in kommunale und behördlich-ver-
waltungsrechtliche Denkweisen und Dienstwege; mit weniger Verdienst 
auskommen müssen. 

Ich weiß zu schätzen, 
dass ich nicht mehr das Gefühl habe, rund um die Uhr zu arbeiten wie an 
der Hochschule, dass ich keine Wochenend- und Nachtdienste schieben 
muss wie in der Klinik, dass ich in einem echten Team arbeite, dass ich 
meine Werte und Haltungen im Umgang mit Klienten und ihrem Umfeld 
in der alltäglichen sozialpsychiatrischen Arbeit so umsetzen kann, wie 
ich es mir vorgestellt habe.  

Rückblickend denke ich,
war es eine voll und ganz richtige Entscheidung – auch wenn schon 
wieder neue Herausforderungen wie der Facharzt ÖGW und die Weiter-
entwicklung unseres Gesundheitsamtes zum „Mustergesundheitsamt“ 
anstehen.

Die Akademie gratuliert Prof. Dr. 
Joachim Gardemann ganz herz-
lich zur Verleihung des Bundes-
verdienstkreuzes 1. Klasse. Der 
ehemalige Leiter der Akademie 
für Öffentliches Gesundheitswe-
sen erhielt diese hohe Auszeich-
nung für seine herausragende 
wissenschaftliche Arbeit in For-
schung und Lehre sowie sein un-
ermüdliches Engagement in der 
humanitären Hilfe auf nationaler 
und internationaler Ebene. Seit 
über 20 Jahren leistet er für das 
Rote Kreuz weltweit Soforthilfe in 
Krisen- und Katastrophengebie-

Rainer Kryschi hat die Hermann-Rietschel-Ehren-
medaille des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) 
für seinen Einsatz bei der Erstellung der technischen 
Regeln zur Hygiene in der Technischen Gebäude-
ausrüstung (TGA) erhalten. Diese Ehrenmedaille 
ist die höchste Auszeichnung der VDI-Gesellschaft 
TGA und wird seit 1991 vergeben. Dipl.-Ing. Dipl.-
Chem. Rainer Kryschi studierte in Aachen und Düs-
seldorf Verfahrenstechnik und Chemie. Bis heute 
befasst er sich beruflich mit verfahrenstechnischen 
Lösungen für die hygieneorientierte Behandlung 
von Wasser, Abwasser und Luft. An der Akademie 
für Öffentliches Gesundheitswesen ist er seit vielen 
Jahrzehnten als Dozent in der Aus- und Fortbildung 
im Bereich Gesundheitsschutz tätig. Die Akademie 
freut sich mit dem Preisträger über diese besondere 
Ehrung und beglückwünscht ihn aufs herzlichste.

Bundesverdienstkreuz für 
Prof. Dr. Joachim Gardemann
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VDI ehrt Dipl.-Ing. Rainer Kryschi
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Verleihung der Herrmann-Rietschel-Ehrenmedaille 
des VDI (v.l.n.r.) Peter Lein, Preisträger Rainer Kryschi, 
Andreas Wokittel

Der laufende Ausbildungslehr-
gang zum/zur Lebensmittelkon-
trolleur/in sowie die geplanten 
Fortbildungsveranstaltungen im 
Bereich Lebensmittelkontrolle 
werden bis auf Weiteres von Frau 
Quenzer betreut. Frau Quenzer 
steht Ihnen für Rückfragen zum 
Lehrgang bzw. zu den Fortbil-
dungsveranstaltungen unter 
02 11-3 10 96-51 zur Verfügung. 

Nun ist es soweit! Dies ist defi-
nitiv die letzte von ihr gestaltete 
Ausgabe des „Blickpunkts Öf-
fentliche Gesundheit“: Nach fast 
4 Jahrzehnten geht Franziska 
Müller, die studierte Grafik-De-
signerin, nun in den Ruhestand. 
Beinahe „von Anfang an dabei“ 
war sie für den umfangreichen 
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
zuständig. Sämtlichen Publikati-
onen der Akademie, den zahlrei-
chen Schriftenreihebänden, den 
Jahresprogrammen, den Veran-
staltungsflyern, den Arbeitshef-
ten der Lehrgänge, den Info-Bro-
schüren, Infografiken, Plakaten 
und Logos hat sie eine visuelle 
Prägung gegeben und damit der 
Akademie nach innen und außen 
ein Corporate Design.

Seit der Erstausgabe des Blick-
punktes vor 33 Jahren hat Franzis-
ka Müller das Erscheinungsbild 
dieser speziellen Zeitung für den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst 
mitgeprägt, weiterentwickelt und 
durch neue technische Mittel mo-

Alles Gute, Franziska Müller!

Die gesundheitliche Versorgung 
Geflüchteter und Asylsuchender 
ist durch die Sprachenvielfalt oft 
eine Herausforderung. Die frei 
zugängliche REFUGEE TOOL-
BOX unterstützt die praxisnahe 
Gesundheitsarbeit mit Asylsu-

Wir freuen uns sehr mit Ines Ankenbrand-Krause die 
erste Bayerische Fachzahnärztin ÖGW im Öffentli-
chen Gesundheitsdienst begrüßen zu dürfen! Frau 
Ankenbrand-Krause hat aufgrund einer Sonderge-
nehmigung den Weiterbildungskurs Fachzahnärzte 
für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf ab-
solvieren können. Bayern bietet diese Weiterbildung 
zum Fachzahnarzt bisher nicht an.
Auf dem Foto von links nach rechts: Dr. Christoph 
Hollinger, Dr. Dagmar Starke, Dr. Ines Ankenbrand-
Krause und Dr. Ute Teichert

Erste bayerische Fachzahnärztin für ÖGW

Als neuen Service bietet die Aka-
demie auf ihrer Website unter 
dem Titel „Fit für den ÖGD“ Hil-
fen für die praktische Arbeit im 
Gesundheitsamt an (http://www.
akademie-oegw.de/service/fit-fu-
er-den-oegd-arbeitshilfen.html). 
Bisher finden Sie dort Informati-
onen zum Schimmelpilzbefall im 
Innenraum und zum weltweiten 
Monitoring von Infektionskrank-
heiten. Das Angebot wird ständig 
erweitert. Gern nehmen wir Ihre 
Themenwünsche auf – kontaktie-
ren Sie uns unter 
redaktionblickpunkt@akademie-oegw.de 

Neues Angebot auf der 
Website der Akademie

Refugee Toolbox – die Open-Access-Bibliothek für 
eine praxisnahe Gesundheitsarbeit

derne Wege der Bild- und Textge-
staltung für das Layout erschlos-
sen. Sie war es, die dem Inhalt 
eine Form gegeben hat. Manch 
schweren Unterrichtsstoff hat sie 
durch ihre klaren Infografiken 
visuell umgesetzt und damit den 
Lernenden verständlich gemacht, 
hat sich auf die speziellen Wün-
sche der Referenten und Dozenten 
eingestellt, musste mit dem Zeit-
druck leben, der zum Abschluss 
einer Veröffentlichung eigentlich 
immer auftritt, und hat den Auto-
ren unermüdlich veranschaulicht, 
dass weniger Text oft mehr ist.

Wir werden Franziska Müller 
im Redaktionsteam sehr vermis-
sen.

Auch wenn die Akademie sie 
nur ungern in den Ruhestand 
gehen lässt, so wünschen wir ihr 
von Herzen alles Gute, Gesund-
heit und Glück und sagen zum 
Abschied: Danke für all’ die ge-
meinsamen Jahre der Zusammen-
arbeit!

Das Redaktionsteam

Kommissarische  
Ausbildungsleitung  
im Bereich  
Lebensmittelkontrolle

ten. Auch an der Akademie wurde 
Prof. Gardemann, der Kinderarzt 
und Facharzt für Öffentliches Ge-
sundheitswesen ist, für sein natio-
nales und internationales Engage-
ment im Bereich der Öffentlichen 
Gesundheit hoch geschätzt.

chenden und Geflüchteten wir-
kungsvoll.

Die REFUGEE TOOLBOX 
(www.refugeetoolbox.org) ist die 
derzeit umfangreichste Samm-
lung von Gesundheits- und  Pa-
tientInneninformationen zum 
Thema Asyl und Gesundheit. Sie 
bündelt im  Internet verfügbare 
Dokumente für eine  praxisnahe 
Gesundheitsarbeit mit Asylsu-
chenden und Geflüchteten sowie 
Patienteninformationen in aktu-
ell 16 verschiedenen  Sprachen. 
Ziel ist die Verbesserung der prä-
ventiv- und kurativ-medizini-
schen Versorgung Geflüchteter. 
Gleichzeitig soll die kultursensi-
ble Ansprache von PatientInnen 
in medizinischen Einrichtungen 
unterstützt, Organisationsabläu-
fe  erleichtert und die Gesund-
heitskompetenz von MigrantIn-
nen gestärkt werden. Zielgruppe  
sind haupt- oder ehrenamtlich 

Engagierte sowie auch Menschen 
mit Migrationshintergrund. 
Die REFUGEE TOOLBOX ist eine 
Spezial-Dokumentensammlung 
der international renommierten 
humanitären online-Bibliothek 
MEDBOX. MEDBOX ist ein Ge-
meinschaftsprojekt 25 namhafter 
deutscher humanitärer Organi-
sationen  und Institutionen die 
im internationalen Gesundheits-
kontext aktiv sind. Begründet 
wurde die englischsprachige 
Plattform 2013 durch Dr. med. 
Joost Butenop, MPH – derzeit 
einer der wenigen Fachbera-
ter für Asylgesundheit im öf-
fentlichen Gesundheitsdienst. 
Dieses Projekt schließt durch das 
Zusammentragen relevanter, pra-
xisnaher open-access Publikati-
onen eine wichtige Lücke in der 
Verbreitung und Anwendung in-
ternationaler Standards.
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Die Chancen von Kindern auf ein 
gesundes Aufwachsen sind un-
gleich verteilt: 15 bis 20% der Kin-
der und Jugendlichen in Deutsch-
land haben deutlich schlechtere 
Gesundheitschancen als Gleich-
altrige (RKI 2008). Ergebnisse 
der KiGGS-Studie belegen, dass 
insbesondere Kinder und Jugend-
liche, die in ungünstigen Verhält-
nissen leben, benachteiligt sind. 
Diese Kinder sind z.B. von Armut 
bedroht oder haben schlechtere 
Bildungschancen, was bereits in 
jungen Jahren ein erhöhtes Risi-
ko für einen beeinträchtigten Ge-
sundheitszustand und für psychi-
sche Auffälligkeiten darstellt (RKI 
2008, RKI 2015). 

Daraus ergeben sich besondere 
Anforderungen an Gesundheits-
förderung und Prävention (RKI 
2015), die möglichst frühzeitig 
in den Familien beginnen soll-
ten. Denn bereits im Mutterleib 
nimmt der Lebensstil der Mutter 
(Rauchverhalten, Alkoholkonsum 
während der Schwangerschaft 
etc.) Einfluss auf die Gesundheit 
des Ungeborenen. Und auch in 
der ersten Zeit nach der Geburt 

„Super Dad“ App unterstützt junge (werdende) Väter
Das Gesundheitsministerium NRW und die Landesinitiative „Gesundheit von Mutter und Kind“ gehen neue Wege in der Information von werdenden Vätern. Er-
fahrungsgemäß steht das Leben für die Väter in spe erst einmal Kopf, wenn sie erfahren, dass Nachwuchs ansteht: Freude, Angst, Stolz und Unsicherheit sind nur 
einige Emotionen im Gefühlschaos. Ein Baby ändert das eigene Leben von Grund auf und stellt den werdenden Vater vor große Herausforderungen. Mit der mo-
bilen App „Super Dad“ sind seit Neuestem alle wichtigen Informationen und praktischen Hilfestellungen vor und nach der Geburt auf dem Smartphone verfügbar. 
„Super Dad“ will junge werdende Väter unterstützen, einen aktiven Part in der Schwangerschaft und in der Gesundheits-Fürsorge für ihr Kind zu übernehmen.

Literatur

Robert Koch-Institut (RKI) 
(Hrsg.): Gesund aufwachsen 
– Welche Bedeutung kommt 
dem sozialen Status zu? Ber-
lin 2015 (GBE kompakt 1), unter: 
http://www.rki.de/DE/Content/
Gesundheitsmonitoring/Ge-
sundheitsberichterstattung/
GBEDownloadsK/2015_1_ge-
sund_aufwachsen.pdf?__
blob=publicationFile (Abruf: 
20.09.2016).

Robert Koch-Institut (RKI) 
(Hrsg.): Lebensphasenspe-
zifische Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen 
in Deutschland. Ergebnisse 
des Nationalen Kinder- und 
Jugendgesundheitssurveys 
(KiGGS) Berlin 2008 (Beiträge 
zur Gesundheitsberichter-
stattung des Bundes), unter: 
https://www.rki.de/DE/Con-
tent/Gesundheitsmonitoring/
Gesundheitsberichterstattung/
GBEDownloadsB/KiGGS_SVR.
pdf?__blob=publicationFile 
(Abruf: 20.09.2016).

werden entscheidende Weichen 
für die Gesundheit des Kindes im 
weiteren Lebensverlauf gestellt: 
Soziale Benachteiligung und 
schlechte Gesundheitschancen 
von Kindern und Jugendlichen 
wirken bis in das Erwachsenenle-
ben hinein.

Junge Männer als Zielgrup-
pe in der Gesundheitsför-
derung von Neugeborenen
Die klassische Ansprache der 
Gesundheitsförderung und Prä-
vention in der Schwangerschaft 
oder für Neugeborene erfolgt 
über die Schwangeren oder die 
Mütter. Werdende Väter werden 
weniger einbezogen. Doch auch 
Männer entwickeln während der 
Schwangerschaft ihrer Partnerin 
eine hohe Sensibilität und Emp-
fänglichkeit für das Thema Ge-
sundheit. Die Schwangerschaft ist 
für viele Väter Anlass, sich neben 
der Gesundheit des Ungeborenen 
auch mit der eigenen auseinan-
derzusetzen. Hier setzt die neue 
mobile App „Super Dad“ an, die 
niedrigschwellig Gesundheitsin-
formationen vermittelt. 

Apps – Das etwas andere 
Medium in der Gesund-
heitsförderung
Junge, technikaffine Männer – 
auch aus bildungsfernen und 
sozial benachteiligten Familien 
– verfügen in der Regel über ein 
Smartphone. Eine kostenlose App 
scheint damit ein guter Zugang 
zu dieser besonderen Zielgrup-
pe zu sein. Die App „Super Dad“ 
ist den Rezeptionsgewohnheiten 
und -fähigkeiten der Zielgrup-
pe angepasst und kann intuitiv 
bedient werden. Während der 
Entwicklung der App wurde die 
Zielgruppe in die Bewertung der 
Inhalte und der Handhabung wie 
auch in die Namensfindung ein-
gebunden.

Die Ziele von „Super Dad“
„Du wirst Papa!“ Für den zukünf-
tigen Vater steht das Leben erst 
einmal Kopf und die Gefühle fah-
ren Achterbahn. Nur eines ist si-
cher: Nichts bleibt wie zuvor. Und 
das gilt insbesondere für sehr jun-
ge Väter. Eine Schwangerschaft 
ist für den werdenden Vater mit 
einer Änderung seiner bekannten 
Lebenssituation verbunden. Neue 
Aufgaben kommen auf ihn zu 
und die Versorgung eines Babys 
ist eine große Herausforderung. 
Die App „Super Dad“ will hier 
praktische Hilfestellungen vor 
und nach der Geburt geben und 
junge werdende Väter dabei un-
terstützen, einen aktiveren Part in 
der Schwangerschaft und in der 
Gesundheitsfürsorge für ihr Kind 
zu übernehmen. „Super Dad“ 
hilft dem jungen Vater, sich sei-
ner Rolle bewusst(er) zu werden 
und (mehr) Verständnis für seine 
Partnerin und sein Kind zu ent-
wickeln. Die Fürsorge für und die 
Interaktion mit Mutter und Kind 
zu verstärken sowie ein positi-
ves Vatergefühl und Verantwor-
tungsbewusstsein zu entwickeln, 
sind weitere Ziele. Es gilt, ein ge-
sundes Aufwachsen der Kinder 
auch unter schwierigen sozialen 
Bedingungen zu fördern und das 
Bewusstsein des Vaters für die 
Verantwortung gegenüber seinem 
Baby weiter zu stärken. 

Die App und ihre besonde-
ren Features
Die App begleitet die werdenden 
Väter durch die Schwangerschaft 
und die ersten Monate nach der 

Geburt des Kindes. Sie liefert Wis-
senswertes rund um die Gesund-
heit der Schwangeren und des 
Ungeborenen, die Vorbereitung 
des werdenden Vaters auf die Ge-
burt und den Papierkram, der mit 
einer Geburt anfällt. Auch die mit 
Schwangerschaft und Geburt zu-
sammenhängenden finanziellen 
Veränderungen werden behan-
delt: Leistungen des Jobcenters 
oder die Beantragung von Eltern-
geld sind hier wichtige Stichwor-
te. Nach der Geburt steht der Um-
gang mit dem Neugeborenen im 
Mittelpunkt. 

Weitere Features der App sind 
z.B.:
• die Countdown-Anzeige bis 

zur Geburt,
• der Namensfinder,
• die Entwicklung des Baby in 

Bildern,
• die Checkliste für Super Dads 

Kliniktasche oder
• eine Anleitung zum Wickeln 

und Anziehen.
Mit wöchentlich wechselnden 
Tipps – wahlweise auch auf dem 
Widget zur App angezeigt – wis-
sen die jungen werdenden Väter 
immer, was Sache ist: Untersu-
chungstermine, der Abschluss 
der Krankenversicherung für das 
Baby oder die „Pinkelparty“. Die 
intuitive Bedienung der App er-
leichtert den Einstieg in das The-
ma „Vater werden“.

Das Gesundheitsministe-
rium NRW unterstützt die 
APP
„Super Dad“ wurde vom Ministe-
rium für Gesundheit, Emanzipa-
tion, Pflege und Alter des Landes 
Nordrhein-Westfalen (MGEPA) 
und der NRW-Landesinitiative 
„Gesundheit von Mutter und 
Kind“ entwickelt. Das MGEPA hat 
die Entwicklung der App finan-
ziert. Redaktionell betreut wird 
sie vom Landeszentrum Gesund-

KRYSCHI Wasserhygiene im „Hygiene-Inspektor*.
* Die Zeitschrift "Hygieneinspektor" erscheint zweimal im Jahr und enthält wichtige
Informationen aus dem Tätigkeitsbereich mit Praxisbeispielen, rechtlichen
Grundlagen und Fachinformationen zu: Trinkwasser, Badewasser, Infektionsschutz.
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heit Nordrhein-Westfalen (LZG.
NRW). „Super Dad“ wurde zu-
nächst für mobile Android-Geräte 
entwickelt und kann kostenlos 
im Google Play Store: www.play.
google.com heruntergeladen wer-
den.

Theresa Harbig
Landeszentrum Gesundheit 

Nordrhein-Westfalen
Fachgruppe Prävention und 

Gesundheitsförderung
Westerfeldstr. 35-37

33611 Bielefeld
Theresa.Harbig@lzg.nrw.de 
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Im September 2016 legte das 
Bundesgesundheitsministerium 
(BMG) einen Referentenentwurf 
zur Änderung des Infektions-
schutzgesetzes (IfSG) mit der Bitte 
um Stellungnahme vor. Ein zwei-
ter Entwurf des „Gesetzes zur 
Modernisierung der epidemiolo-
gischen Überwachung übertrag-
barer Krankheiten“ wurde vom 
Bundeskabinett am 21. Dezember 
2016 beschlossen [1]. Derzeit findet 
dazu die Bundesratsbefassung 
statt. Eine Verabschiedung des 
Gesetzes ist bis zum Sommer 2017 
geplant. Kernstück des Entwurfs 
ist die Weiterentwicklung des 
Meldewesens hin zu einer durch-
gängigen elektronischen Infor-
mationsverarbeitung [2]. Das Pro-
jekt trägt den Namen „Deutsches 
Elektronisches Meldesystem für 
den Infektionsschutz“ (DEMIS). 
Der beschlossene Entwurf ent-
hält aber auch zahlreiche weite-
re Änderungen verschiedener 
Abschnitte des IfSG und anderer 
gesetzlicher Regelungen. Hierzu 
gehören z.B. die Konkretisierung 
und Erweiterung der Meldepflich-
ten bei nosokomialen Infektionen 

Bei den geplanten Neuerungen im IfSG gehören zu den meldepflichtigen 
Infektionskrankheiten bzw. -erregern neben Q-Fieber, Tularämie und 
Leptospirose z.B. auch Campylobacteriose, Salmonellose, Listeriose, und 
Verotoxin bildende Escherichia coli.
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Änderungen des Infektionsschutzgesetzes: 
Wichtige Änderungen stehen im Infektionsschutz an. Unsere Autoren sehen insbesondere die 
mit den geplanten Neuerungen verbundenen zusätzlichen Aufgaben und Tätigkeiten für den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst kritisch. Eine vorläufige Bestandsaufnahme.

und Besiedlungen mit multire-
sistenten Krankheitserregern (§§ 
6-7), Erweiterung der nosokomi-
alen Surveillance auf Rehaklini-
ken, erweiterte Regelungen zu 
Benachrichtigungspflichten der 
Gesundheitsbehörden an z.B. Ve-
terinär- und Immissionsschutz-
behörden (§ 27), Änderungen im 
6. Abschnitt über Gemeinschafts-
einrichtungen, die Einbeziehung 
von Kleinbadeteichen in die Was-
serüberwachung nach § 37 IfSG 
und Maßnahmen zum Umgang 
mit Polioviren in Laboren (im 
Rahmen der weltweiten Polioe-
radikationsstrategie der WHO, § 
50a). Einige der Änderungen wer-
den in der nachstehenden Tabelle 
näher erläutert.

Elektronisches Meldewesen 
– Hintergrund zu DEMIS 
Mit Inkrafttreten des IfSG im Jahr 
2001 wurden elektronische Lö-
sungen zur Verfügung gestellt, 
mit denen gemeldete Daten von 
Gesundheitsämtern und Landes-
behörden bearbeitet und über-
mittelt werden können. Für die 
Meldungen selbst wurde lange 

Zeit kein solcher Bedarf gesehen 
[3]. Dies änderte sich mit der In-
fluenza-Pandemie 2009 und dem 
großen enterohämorrhagischen 
Escherichia coli (kurz EHEC) 
Ausbruch im Jahr 2011 und führ-
te zu einem entsprechenden Be-
schluss der Gesundheitsminis-
terkonferenz (GMK). Hier wurde 
festgestellt, „…dass die frühzeiti-
ge Erkennung von Infektionsge-
fahren mit überregionalem Bezug 
eine schnellere Information an 
die Landesbehörden und das RKI 
voraussetzen“ [4]. Die GMK beauf-
tragte die Arbeitsgemeinschaft 
der Obersten Landesgesundheits-
behörden, in Zusammenarbeit mit 
dem BMG und dem Robert Koch-
Institut (RKI) Vorschläge für eine 
Verbesserung des Meldesystems 
zu erarbeiten. Hierbei ging es der 
GMK vor allem um die Nutzung 
technischer Möglichkeiten, um 
vollständige tagesaktuelle Zahlen 
zu erhalten [4]. 

DEMIS – Ziele und  
Herausforderungen
Die durchgängige elektronische 
Informationsverarbeitung vom 
Meldenden (z.B. Arzt, Labor, Ein-
richtungen nach § 34 und § 36) 
über das Gesundheitsamt und die 
zuständige Landesgesundheits-
behörde bis zur Bundesebene soll 
den Aufwand für Meldende und 
zuständige Behörden reduzieren 
und den Informationsfluss be-
schleunigen. Auch soll durch die 
Zusammenarbeit der Beteiligten 
der Datenaustausch unterstützt 
werden, so dass auch große In-
fektionsereignisse effektiver be-
arbeitet werden können [5]. (Siehe 
Tabelle auf Seite 5)

Hierzu ist eine Vielzahl von Än-
derungen des IfSG, vor allem des 
bisherigen 3. Abschnitts (Melde-
wesen), erforderlich. § 14 ist dabei 
das zentrale Kernstück der neuen 
Regelungen. Der Zugriff der zu-
ständigen Behörden (z.B. Kommu-
ne, Land) auf die Informationen 
in DEMIS erfolgt für das gesetz-
lich geregelte Berechtigungskon-
zept. Neben der Meldung und 
Übermittlung stellt das System 
auch Daten als Feedback für die 
Anwender und für die Veröffent-
lichung bereit und enthält zusätz-
liche Funktionen wie die Signal-
erkennung, die eine frühzeitige 
Identifikation von Ausbrüchen 
ermöglichen soll („Informations-
dienst“).

Die Umsetzung sieht eine ver-
bindliche Nutzung des Systems 
(ab Jahr 2021) vor. Für Labore und 
Ärzte können die Meldungen au-
tomatisiert über Schnittstellen zu 
bestehenden Labor- bzw. Arzt-
informationssystemen generiert 
werden. Dies wird naturgemäß 
mit Kosten für die jeweiligen Be-
treiber verbunden sein. Dafür soll 
allen Meldenden eine kostenlose 
Internetplattform angeboten wer-
den, die auch als Meldeweg für 
Einrichtungen nach § 34 und § 36 
zur Verfügung stehen soll. 

Die Implementierung erfolgt in 
drei Schritten und soll bis zum 
31.12.2020 abgeschlossen sein:
• Errichtung des technischen 

Systems und Nutzung der Be-
hörden des Öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes

• elektronische Meldung durch 
Labore

• Vollausbau mit Meldung auch 
durch Ärzte, Gemeinschafts-
einrichtungen und weitere Mel-
depflichtige. 

DEMIS – Mehr- oder  
Minderaufwand?
Nach Einschätzung der Autoren 
wird die Einführung von DEMIS 
keineswegs wie angekündigt zu 
einer Entlastung der Gesund-
heitsämter führen. In einigen 
publizierten wissenschaftlichen 
Untersuchungen wurde bereits 
gezeigt, dass durch elektronische 
Meldesysteme wesentlich höhere 
Meldezahlen generiert werden 
als durch herkömmliche Systeme 
(Faktor 2-4) [7,8]. In der Erweiterung 
der Begründung des verabschie-
deten Entwurfs wurde dieser 
Punkt zwar angesprochen, aber 
im Wesentlichen darauf abgestellt, 
dass über die elektronische Verar-
beitung eine Entlastung erfolgt 
(da Daten nicht mehr eingegeben 
werden müssen). Auch wenn das 
RKI die Verbesserung der Melde-
compliance als obersten Punkt in 
den Hauptzielen von DEMIS führt 
(siehe Tabelle und [6]), enthält die 
Begründung zum Entwurf bzgl. 
der Mehrbelastungen nur den la-
pidaren Hinweis, „…durch das 
erhöhte Datenaufkommen und 
die angestrebte höhere Melde-
compliance … kann es zu einer 
Mehrbelastung der Behörden des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes 
kommen“. 

Auf weitere Herausforderun-
gen in diesem Kontext wird nicht 
eingegangen. Dazu gehören z.B. 
Fragen der Datenqualität (die mit 
dem Argument der zeitnahen 
Meldung in Konflikt stehen) und 
Herausforderungen an die Quali-

fikation von Mitarbeiter/innen im 
Bereich des Datenhandlings und 
-monitorings. Die vermehrte Ein-
beziehung von Benachrichtigun-
gen nach § 34 wird möglicherwei-
se eine Datenflut nach sich ziehen. 
Gesundheitsämter mit engem 
Kontakt zu Gemeinschaftsein-
richtungen berichten bereits jetzt 
über ähnlich hohe Meldezahlen 
(nach § 34) wie nach § 7 IfSG [9]. 
Somit ist trotz der unbestrittenen 
Erleichterung bei der Erfassung 
der Meldung von einer deutlichen 
Erhöhung des Bearbeitungsauf-
wandes in den Gesundheitsäm-
tern auszugehen. 

Erweiterung von  
Melde-und  
Unterrichtungspflichten
In § 6 (Meldepflichtige Krankhei-
ten) wurde präzisiert, dass bereits 
bei zwei nosokomialen Infekti-
onen im epidemiologischen Zu-
sammenhang (bisher: „Häufung“) 
eine Meldung zu erfolgen hat. Die 
im ersten Entwurf vom Septem-
ber 2016 enthaltene Formulierung, 
wonach nosokomiale Häufungen 
von Kolonisationen mit in der Lis-
te nach § 23 Absatz 4a genannten 
Krankheitserregern („RKI-Liste“) 
zu melden sind, wurde nach Kri-
tik von vielen Seiten gestrichen 
und ist im verabschiedeten Ent-
wurf nicht mehr enthalten. Mit 
einer Aktualisierung der Liste 
durch das RKI wäre damit auto-
matisch eine neue Meldepflicht 
entstanden. Die namentliche Mel-
dung auch bei Häufungen von 
Kolonisationen mit multiresisten-
ten Erregern (MRE) wird aber in 
§ 7 indirekt eingeführt. Hier wird 
die bisher bestehende Regelung, 
wonach auch nicht in der Vor-
schrift genannte Krankheitserre-
ger zu melden sind, soweit deren 
örtliche und zeitliche Häufung 
auf eine schwerwiegende Gefahr 
für die Allgemeinheit hinweist, 
auf Kolonisationen erweitert (§ 7 
Absatz 2).

Die Unterrichtungspflichten der 
Gesundheitsämter nach § 27 wer-
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Diese zusätzlichen Informati-
onen sowie die Literaturliste 
zum Artikel finden Sie auf der 
Website der Akademie:  
www.akademie-oegw.de/
blickpunkt.

Was ist das Infektionsschutzge-
setz?
http://t1p.de/rki-ifsg

Was möchte das Bundesministe-
rium für Gesundheit?
http://t1p.de/bmg-groehe

Worüber wird diskutiert?
http://t1p.de/Epi-entwurf

Was soll noch kommen?
http://t1p.de/rki-demis

Wie ist der Stand des Verfahrens, 
das Gesetz zu beschließen?
http://t1p.de/dipbt-bundestag

Monitoring von Infektions-
krankheiten weltweit

Tabelle: Hauptziele von DEMIS
 

Verbesserung der Kommunikation zwischen Meldenden und ÖGD 
mit Steigerung der Qualität in verschiedenen Dimensionen

• Verbesserung der Meldecompliance

• Realisierbarkeit einer durchgängig medienbruchfreien Prozesskette

• Elektronische Meldung als Regelfall, andere Meldeformen im Ausnah-
mefall

• Austausch strukturierter Dokumente in maschinenlesbarer Form

• Reduzierung fehlerhafter oder unvollständiger Meldungen 

• Verbesserung der Qualität von übermittelten Inhalten in Bezug auf 
deren Vollständigkeit, Genauigkeit und Sinnhaftigkeit

• Beschleunigung der Meldeprozesse

• Beschleunigung von Übermittlungen 

Unterstützung der temporären Erhebung von strukturierten Zu-
satzinformationen (u. a. § 15 IfSG, IGV)

• Erweiterung von Meldeinhalten 

• Erweiterung der Liste der Meldetatbestände

Grundsätzliche Nutzbarkeit für die Ad hoc-Bereitstellung von zu-
sätzlichen Informationen durch Meldende

Quelle: [6] RKI 2013. DEMIS: Abschlussbericht Mehrbedarfsanalyse

den ausgeweitet und präzisiert. 
Zunächst wird festgelegt, dass 
andere Gesundheitsämter be-
nachrichtigt werden müssen, so-
fern ihnen Aufgaben nach diesem 
Gesetz zukommen. Offensichtlich 
sieht der Gesetzgeber hier einen 
Mangel in der Kommunikation 
zwischen den unteren Gesund-
heitsbehörden, den er aber nicht 
näher thematisiert. 

Darüber hinaus wird eine Un-
terrichtungspflicht an Veterinär-
behörden eingeführt, sofern der 
Verdacht besteht, dass eine nach 
Tierseuchenrecht meldepflichtige 
Erkrankung oder eine Tierseuche 
unmittelbar oder mittelbar vom 
Tier auf den Menschen übertra-
gen wurde. Gleiches soll auch für 
die Übertragung von Mensch auf 
Tier gelten! Zu den dann melde-
pflichtigen Infektionskrankheiten 
bzw. -erregern gehören neben Q-
Fieber, Tularämie und Leptospi-
rose z.B. auch Campylobacteriose, 

Salmonellose, Listeriose, und Ve-
rotoxin bildende Escherichia coli. 
Da der Begriff mittelbar (oder in-
direkt) von Tier auf Mensch nach 
der Legaldefinition des IfSG (§ 2) 
auch Lebensmittel miteinschließt, 
würde dies bedeuten, dass z.B. 
bei § 7 Meldung eines Campylo-
bacter-Nachweises eine Benach-
richtigung der Veterinärbehörden 
erfolgen müsste, sofern die Er-
mittlungen den Hinweis auf den 
Verzehr eines tierischen Lebens-
mittels ergeben. Das bedarf einer 
Klärung. Wie umgekehrt eine 
Übertragung von Mensch auf Tier 
im Rahmen der Ermittlungen des 
Gesundheitsamts zu einem ge-
meldeten Erkrankungsfall festge-
stellt werden könnte und bei wel-
chen Infektionskrankheiten nach 
dem Tierseuchenrecht dies in 
Frage käme, bleibt völlig unklar. 
Der zunächst naheliegende Ge-
danke an die Übertragung mul-
tiresistenter Keime (z.B. MRSA) 
scheidet unserer Kenntnis nach 
aus, da diese nicht unter die oben 
genannten tierseuchenrechtlichen 
Regelungen fallen.

Im Gegenzug wird im Entwurf 
des Gesetzes nach § 35 Tierge-
sundheitsgesetz die zuständige 
Tierseuchenbekämpfungsbehör-
de verpflichtet, Gesundheitsämter 
über entsprechende Erkrankungs-
fälle in Tierbeständen zu unter-
richten.

Änderungen bei Gemein-
schaftseinrichtungen und 
Gemeinschaftsunterkünf-
ten
In § 34 wird Röteln in die Liste 
der Infektionskrankheiten, die 
zu einem Tätigkeits- bzw. Betre-
tungsverbot führen, aufgenom-
men (Absatz 1). Windpocken und 
Röteln werden in die Liste nach 
Absatz 3 aufgenommen („Rege-
lung für Mitglieder der Wohnge-
meinschaft“). 

Der erst bei der letzten IfSG-
Änderung in § 34 eingefügte 
Absatz 10a, der die Vorlage einer 
Impfberatung bei Aufnahme in 
die Einrichtung fordert, wird um 
die Verpflichtung der Kindergar-
tenleitung zur Benachrichtigung 
des Gesundheitsamtes ergänzt, 
sofern der Nachweis nicht vorge-
legt wird. 

Ambulante Pflegeeinrichtun-
gen werden in die hygienische 
Überwachung durch die Gesund-
heitsämter aufgenommen (§ 36). 
Dies beinhaltet auch die Pflicht 
zur Erstellung von Hygieneplä-
nen. Das Auftreten von Skabies 
in Pflegeeinrichtungen und Ge-
meinschaftsunterkünften muss 
künftig gemeldet werden(§ 36 Ab-
satz 3a).

Erweiterung der Tuberkulo-
se-Untersuchungen durch 
länderspezifische Regelun-
gen
In § 36 wird in Absatz 5 neu ge-
regelt, dass Bundesländer eige-
ne Gesetze zur Überwachung 
„bestimmter Gruppen“ erlassen 
können. Einzelne Bundesländer 
wünschen strengere Regelungen, 
z.B. beim Familiennachzug von 
Asylsuchenden. Dies scheint we-
nig verständlich, da es auf Perso-
nen zutreffen würde, die nicht in 
Gemeinschaftsunterkünften un-
tergebracht sind, oder die häufig 
nicht aus Tuberkulose-Hochprä-
valenzländern kommen. Darüber 
hinaus ist ein erheblicher Anteil 
der Tuberkulosefälle bei Asylsu-
chenden nicht ansteckungsfähig. 
Eine Ausweitung der Überwa-
chung ist somit nicht zielführend. 
Abweichende Regelungen zwi-
schen den Ländern erscheinen 
nicht sinnvoll. 

Insgesamt enthält der Entwurf 
zahlreiche Änderungen, deren 
Tragweite und konkrete Ausfüh-
rung noch viele Fragen offen las-
sen. Dies gilt nicht nur für DEMIS, 
sondern z.B. auch für die Unter-
richtungspflichten nach § 27 IfSG 
und andere Neuerungen.

Stefan Brockmann
(S.Brockmann@kreis-reutlingen.de)

Gudrun Widders, 
Bernhard Bornhofen

Durch Vektoren übertragene Infektionskrankheiten weltweit,  
Februar 2017 
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Kontakt: h.dewald@merzig-wadern.de, Tel.: 06861/80-409 

 

letzte Änderungen: 

DRC 

Marker: Infektionskrankheit: Vektor(V) 
Reservoir (R) 

Krim-Kongo-Fieber Zecken (V) 

Leishmaniose, kutane, 
viszerale 

Moskitos (V) 

Malaria, ganzjährig hohes 
Risiko 

Moskitos (V) 

Rift-Valley-Fieber Moskitos (V) 

Rocky Mountain spotted fever 
Tsutsugamushi (Fleckfieber) 

Zecken (V) 

West-Nil-Fieber  Moskitos (V) 

Zika-Virus Infektion Moskitos (V) 

Zika-Virus Infektion,  
sexuelle 
Übertragung 

Marker: Infektionskrankheit: 
Vektor(V) 
Reservoir (R) 

andere  Infektionskrankheit 
Wanzen, 
Mäuse… 

Bilharziose, Schistosomiasis Schnecken (R) 

Borreliose  Zecken (V) 

Chikungunya-Fieber Moskitos (V) 

Dengue-Fieber Moskitos (V) 

FSME Zecken (V) 

Gelbfieber Moskitos (V) 

Japanische Enzephalitis Moskitos (V 

Neukaledonien 

20.02.2017, Malaria, Asien, aus Thailand, Kambodscha, Laos und aus Teilen von Myanmar wird berichtet,
                    dass die Zahl  Malaria Fälle, die resistent gegen Malaria-Medikamente sind,
                    ansteigen. Quelle: healthmap.org
19.02.2017, Dengue, Malaysia, in 2017 wurden in Malaysia bislang 12.744 Fälle von Dengue-Fieber
                    registriert; seit dem 18.02.2017 wurden 169 neue Fälle von Dengue-Fieber gemeldet. 
                    Quelle: healthmap.org
18.02.2017, Dengue, Malaysia, in 2017 wurden in Malaysia bislang 12.575 Fälle von Dengue-Fieber 
                    registriert; seit dem 16.02.2017 wurden 223 neue Fälle von Dengue-Fieber gemeldet. 
                    Quelle: healthmap.org

In einer Welt zunehmender Glo-
balisierung und weltweitem 
Reiseverkehr wird es immer 
schwieriger, auftretende Infek-
tionskrankheiten zu bekämpfen 
und über Grenzen hinaus zu 
kontrollieren. Dabei werden ge-
rade durch Vektoren übertrage-
ne Infektionskrankheiten durch 
Erderwärmung, klimatische 
Veränderungen und auch trans-
nationalen Warenverkehr wieder 
an Bedeutung im medizinischen 
Alltag gewinnen. Heinz Dewald, 
Sachgebietsleiter Infektionsschutz 
im Gesundheitsamt des Landkrei-
ses Merzig-Wadern, erstellt auf 

der Grundlage unterschiedlicher 
Open-Access Datenbanken regel-
mäßig Berichte zum weltweiten 
Infektionsgeschehen.

Niemand kann heute genau 
vorhersagen, welche Infektions-
krankheiten in Zukunft wann 
und wo ausbrechen und wie lange 
diese Ausbrüche andauern wer-
den. Auch für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Gesundheits-
wesen ist es heute zunehmend 
schwierig, ausreichend über 
Ausbrüche, oder andere relevan-
te Änderungen im Infektionsge-
schehen, außerhalb Deutschlands 
informiert zu sein. Denn um nicht 

völlig von einem Infektionsereig-
nis überrollt zu werden, muss die 
epidemiologische Gesamtsituati-
on genau beobachtet und beurteilt 
werden. 

Während der Ebola-Epidemie 
2014/15 begann Heinz Dewald, 
Sachgebietsleiter Infektionsschutz 
im Gesundheitsamt des Landkrei-
ses Merzig-Wadern, auf der Basis 
von frei-zugänglichen Daten die 
Ausweitung des Ausbruchs zu 
verfolgen und diese Entwicklun-
gen auf Landkarten zu visuali-
sieren. Die den Karten zugrun-
deliegenden Daten erhält Heinz 
Dewald aus unterschiedlichen 

Open-Access-Datenbanken, z.B. 
promed-mail, Deutsches Institut 
für medizinische Dokumentati-
on und Information, healthmap-
org, Center for Infectious Disease 
Research and Policy (CIDRAP), 
OUTBREAK News oder dem Ro-
bert Koch-Institut. 

Heinz Dewald bietet Interessier-
ten an, seine zurzeit wöchentlich 
erstellen Berichte zum weltweiten 
Infektionsgeschehen per Email zu 
abonnieren. Wenn Sie Interesse an 
regelmäßigen Informationen ha-
ben, schicken Sie bitte eine E-Mail 
an: H.Dewald@merzig-wadern.de, 
Betreff: Abo-Infektionen Weltweit

Was bedeutet das für den ÖGD?
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Unter dem Begriff „Psychowis-
senschaftliche Studie“ hat Alex-
andra Langmeyer eine umfäng-
liche und detaillierte Publikation 
auf den Markt gebracht, die nach 
dem Titel vor allem für all jene 
interessant erscheint, die sich mit 
dem Themenfeld Sorgerecht und 
Kindeswohl beruflich beschäf-
tigen. Die Struktur des Buches 
besteht aus drei Teilstudien, die 
sehr ausführlich methodisch und 
inhaltlich präsentiert werden. 
Die Details sind ob der Druck-
formatierung leider in den Abbil-
dungen zum größten Teil für das 
Auge des Lesers nur schwer zu 
erfassen. Hier wünscht man sich 
ein größeres Druckformat. Auch 
erfordert das Lesen hohe Konzen-
tration, dies ist – was im weiteren 
Verlauf früher oder später deut-
lich wird – dem Ursprungsformat 
der Publikation zuzuschreiben: 
Hat man das Kleingedruckte auf 
der dritten Seite gelesen, dass es 
sich bei dem Buch um eine Dis-
sertation handelt, ist man nicht 
erstaunt über die vielen Statisti-
ken und deren umfangreiche Er-
läuterungen. Dass dabei Formeln 
für eine Überraschung gut sind, 
findet sich zum Beispiel darin, 
dass über den Satz des Pythago-
ras die Distanz beider Elternteile 
berechenbar erscheint. Wer zum 
Untertitel – nichteheliche Lebens-
gemeinschaften – Informationen 
erhofft, muss sich diese im um-
fangreichen Text manchmal aller-
dings etwas mühsam suchen. Die 
Mehrzahl der Kapitel bearbeitet, 
mit soziologischer Gewichtung, 
allgemeine Aspekte elterlichen 
Daseins. Die Auswirkung elter-
licher Zusammenarbeit und de-
ren wechselseitige Interaktion 

„Was Thomas Mann im Zau-
berberg über Lungenheilstätten 
schreibt, ist Realität. Man konn-
te dort lebensuntüchtig werden. 
Frühstück, Liegekur, Mittagessen, 
Liegekur, Abendessen, Nacht-
schlaf und am nächsten Tag wie-
der – und wieder.“ So äußerte sich 
der ehemalige Außenminister 
Hans-Dietrich Genscher einmal 
über seine etlichen Sanatoriums-
aufenthalte in einem Interview 
mit dem „Zeitmagazin“. Fast drei-
einhalb Jahre hatte der junge Gen-
scher zwischen 1946 und 1957 in 
Krankenhäusern und Heilstätten 
verbracht, nachdem er mit 19 Jah-
ren an einer schweren Lungentu-
berkulose erkrankt war. 

Solche Lungenheilstätten waren 
oftmals sehr imposante Klinik-
bauten in abgeschiedener Höhen-
lage, mit großen Sonnenterrassen 
und Parkanlagen, fernab von den 
Städten und von der Gesellschaft 
isoliert. Oftmals stand den Tu-
berkulosekranken, die in ein der-
artiges Sanatorium eingewiesen 
wurden, ein monatelanger, wenn 
nicht sogar jahrelanger Aufent-
halt – streng nach Geschlechtern 
getrennt – in der Klinik bevor.

Bevor es Antibiotika gab, galt 
die Tuberkulose als eine unheil-
bare Krankheit. Zu einem Durch-
bruch in der Therapie kam es 
jedoch, als neue Behandlungsme-
thoden mit Freiluftkuren, guter 

Heimken, Norbert 
Migration, Bildung und 
Spracherwerb.
Bildungssozialisation und Inte-
gration von Jugendlichen aus 
Einwandererfamilien.
2., erweiterte u. aktualisierte 
Auflage. 
Heidelberg: Springer Verlag 2017, 
165 S., 39,99 EUR
ISBN 978-3-658-17132-2

Dangendorf, Sarah; Sander, Tobias 
(Hrsg.)
Akademisierung der Pflege. 
Berufliche Identitäten und Pro-
fessionalisierungspotentiale im 
Vergleich der Sozial- und Gesund-
heitsberufe.
Weinheim: Beltz/Juventa Verlag 
2017, 278 S., 34,95 EUR
ISBN 978-3-7799-3479-0

Bergmann, Lutz; Möhrle; Roland, 
Herb, Armin
Datenschutzrecht. Kommentar. 
Bundesdatenschutzgesetz – Eu-
ropäische Datenschutz-Grundver-
ordnung – Datenschutzgesetze 
der Länder – Bereichsspezifischer 
Datenschutz.
Stuttgart, München: Richard Boor-
berg Verlag, Loseblattwerk, 
3560 S., 96,00 EUR
(3 Ordner und CD-ROM)
ISBN 978-3-415-00616-4 

Kurtenbach, Sebastian
Leben in herausfordernden 
Wohngebieten.
Das Beispiel Köln-Chorweiler. 
Heidelberg: Springer Verlag 2017, 
258 S. 38 Abb., 39,99 EUR
(Reihe: Stadt, Raum und Gesell-
schaft)
ISBN 978-3-658-16853-7

Mit der Verabschiedung eines 
Pflegestärkungsgesetzes hat die 
Bundesregierung eine Verbesse-
rung der gesamten Pflegesitua-
tion in Deutschland in Aussicht 
gestellt. Dieses neue Gesetz ist 
zeitlich gestaffelt eingeführt wor-
den: Mit der ersten Umsetzung ist 
zum 1. Januar 2015 begonnen wor-
den, das zweite und dritte Pflege-
stärkungsgesetz tritt nun 2017 in 
Kraft.

Inzwischen kam es durch das 
Pflegestärkungsgesetz 1 zu einer 
Erhöhung der finanziellen Leis-
tungen und einer Ausweitung der 
Unterstützungsangebote für die 
Pflege zu Hause. 

Das Pflegestärkungsgesetz 2 
ersetzt die bisherigen drei Pfle-
gestufen durch fünf Pflegegra-
de, mit dem Ziel, Menschen, 
die unter Demenz oder anderen 
psychischen Erkrankungen lei-
den, stärker zu berücksichtigen. 
Im bisherigen System war dies 
nämlich kaum der Fall. Wir be-
richteten schon ausführlich über 
das neue Begutachtungsverfah-
ren zur Pflegegradeinstufung im 
Blickpunkt Nr. 3, 2016, S. 4/5. Mit 
dem Dritten Pflegestärkungsge-
setz soll ab 2017 die Rolle der Städ-
te, Gemeinden und Landkreise 
finanziell gestärkt werden.

Aufstieg und Schicksal der Lungenheilstätten Elterliches Sorgerecht und  
Kindeswohl

Brägger, Gerold  u.a.
Bewegung und Lernen. Konzept 
und Praxis Bewegter Schulen.
Weinheim: Beltz Verlag 2017, 
304 S., 200 farb. Fotos, 34,95 EUR
ISBN 978-3-407-25769-7

Zieres, Gundo; Weibler, Ursula 
(Hrsg.)
Herausforderung Demenz. 
Optimierung der Versorgung von 
Menschen mit Demenzerkran-
kung. Hintergründe und Hand-
lungsoptionen. 
2., überarbeitete Auflage.
Sonnefeld: Iatros Verlag 2017, 
192 S., 24,00 EUR
ISBN 978-3-86963-396-1

Hocks, Stephan; Leuschner, 
Jonathan
Unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge.
Vertretung, Asylverfahren, Aufent-
halt. Ein praktischer Leitfaden für 
Vormünder.
Regensburg, Berlin: Walhalla Fach-
verlag 2017, 240 S., 29,95 EUR
ISBN 978-3-8029-7651-3

Rettig, Hanna; Schröder, Julia; 
Zeller, Maren
Das Handeln von Familienheb-
ammen. Entgrenzen, abgrenzen, 
begrenzen.
Weinheim: Beltz/Juventa Verlag 
2017, 162 S., 34,95 EUR
ISBN 978-3-7799-3398-4

Hagemann, Tim (Hrsg.)
Gestaltung des Sozial- und 
Gesundheitswesens im Zeitalter 
von Digitalisierung und techni-
scher Assistenz.
Baden-Baden: Nomos Verlagsges. 
2017, 542 S.,119,00 EUR
ISBN 978-3-8487-3656-0

Pflegereform 2017

Was genau soll sich durch das 
Pflegestärkungsgesetz ändern? 
Wer profitiert von den Änderun-
gen? Was bedeutet das neue Ge-
setz für die Betroffenen im Detail? 
Diese Fragen beantworten die 
aktuellen Broschüren, die vom 
Bundesministerium für Gesund-
heit herausgegeben worden sind. 
Sie können in gedruckter Form 
bestellt werden, stehen aber auch 
zum Download zur Verfügung.

Petra Münstedt
Zu bestellen unter:
www.pflegestaerkungsgesetz.de

Ernährung, körperlicher Scho-
nung und Sonnenbestrahlung 
erste Erfolge zeigten. Die Patien-
ten lagen dabei mehrere Stunden 
täglich auf Liegestühlen im Freien 
oder in offenen Liegehallen.

Autor Andreas Jüttemann, der 
sich im Rahmen seiner Disser-
tation schon mit dieser Thema-
tik auseinandergesetzt hat, gibt 
mit der vorliegenden Buchver-
öffentlichung einen vollständi-
gen Überblick über die einstigen 
Heilstätten in den Provinzen des 
ehemaligen Preußens, wobei die 
Regionen Brandenburg, Harz und 
Riesengebirge besondere Beach-
tung finden. Im Jahr 1854 wurde 
in Görbersdorf (Niederschlesien, 

heute Sokolowsko) die erste preu-
ßische Lungenheilstätte eröffnet. 
Am Ende des 19. Jahrhunderts 
gab es bereits weit über 100 dieser 
Kliniken in Preußen. Dies zeigt 
nicht nur das große Ausmaß, das 
die Tuberkulose zu dieser Zeit 
erreicht hatte, sondern auch die 
Wahrnehmung der öffentlichen 
Verantwortung für die Gesund-
heit der Bevölkerung. Viele Ein-
richtungen wurden nach dem 
ersten Weltkrieg in Tuberkulose-
Fachkliniken, später in Rehaklini-
ken umgewandelt. Einige Gebäu-
de stehen heute leer und verfallen 
mehr und mehr zu Ruinen. Auf-
grund ihres geheimnisumwittern-
den Charmes wurden sie in den 
letzten Jahren sogar häufig als Ku-
lisse für Filmaufnahmen genutzt, 
wie z. B. die Beelitzer Heilstätten 
oder die Lungenheilstätte am Gra-
bowsee, beide in Brandenburg. 

Die Leser des Buches bekom-
men einen interessanten Einblick 
in die Anfänge und die Entwick-
lung der „Heilstättenbewegung“, 
und darüber hinaus in den Pati-
entenalltag und die Behandlungs-
abläufe in den Lungenheilstätten. 
Ein Anhang bietet zahlreiche his-
torische Schwarz-Weiß-Fotos der 
schönen ehemaligen Lungenheil-
stätten. Wer sich für die Geschich-
te der Medizin interessiert, wird 
sicher seine Freude an dem Werk 
haben.

Petra Münstedt

Jüttemann, Andreas
Die preußischen Lungenheil-
stätten: 1863-1934 – unter 
besonderer Berücksichtigung 
der Regionen Brandenburg, 
Harz und Riesengebirge.
Lengerich: Pabst Science 
Publisher 2015, 312 S., 25,00 EUR
ISBN 978-3-95853-138-3

als Einflussfaktor auf kindliche 
Entwicklung werden ausführ-
lich erläutert. Als Resümee zeige 
die Studienlage – so die Autorin, 
dass sich eine Übereinstimmung 
im Erziehungsverhalten güns-
tig für die Selbstwertschaffung 
des Kindes auswirke, wobei die 
Zuordnung, ob die Eltern verhei-
ratet oder nicht verheiratet sind, 
ohne relevanten Einfluss bleibe. 
Im Text wird auch eine ausführ-
liche Darstellung zu allgemeinen 
Erziehungsprinzipien gegeben. 
In diesem Kontext werde belegt, 
dass Qualität, Übereinstimmung 

und Zuordnung der Partnerschaft 
starken Einfluss auf das elterliche 
Coparenting habe, nicht jedoch 
der Rechtsstatus der elterlichen 
Beziehung. Ausführlich wird 
auf die unzureichende rechtli-
che Beratung der Eltern durch 
öffentliche Hilfen hingewiesen. 
Bemerkenswert erscheint die Prä-
sentation der Hypothese, dass 
eine nichteheliche Gemeinschaft 
in der Gesellschaft in Deutsch-
land eher als Vortestphase der 
potentiellen Ehe verstanden wer-
de und nicht als eigenständige Le-
bensform. Für die praktische Ar-
beit mit Familien zeigt sich rasch 
eine Schwachstelle des Buches, 
da hier im Focus der Beurteilung 
das Elternverhalten in Bezug auf 
ein Kind abgehandelt wird, das 
Vorliegen einer Mehrkindfamilie 
und sonstige Interaktionen im so-
zialen Kontext bleiben unberück-
sichtigt. Das Buch ist als einfache 
Lektüre „mal nebenbei“ eher un-
geeignet, als Datensammlung für 
Überzeugungsarbeit in Gremien 
oder im Beratungs- und Begut-
achtungskontext aber nutzbar und 
eine gute Hilfe.

Klemens Lammert, Kinder- und 
Jugendpsychiater, Kinder- und 

Jugendarzt, Bonn
Hildegard Lilly Graß, Ärztin für 

Rechtsmedizin
grass@akademie-oegw.de

Langmeyer, Alexandra N.
Sorgerecht, Coparenting und 
Kindeswohl. Eltern Sein in 
nichtehelichen Lebensgemein-
schaften. 
Wiesbaden: Springer Fachmedi-
en 2015, 404 S., 49,99 EUR
ISBN 978-3-658-07474-6
(E-Book für 39,99 EUR)

Neue Bücher
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Als Anfang 2016 das Gesetz zur 
Stärkung der Gesundheitsförde-
rung und der Prävention (Prä-
ventionsgesetz) endgültig in Kraft 
getreten ist, waren die Erwartun-
gen sehr hoch. Der Öffentliche 
Gesundheitsdienst hoffte, mit 
diesem Gesetz aktiv in die Prä-
ventionsstrategien und Konzepte 
eingebunden zu werden; nicht 
zuletzt aufgrund seines guten Zu-
gangs zu den Lebenswelten Kita 
und Schule im Bereich Früherken-
nung und der Gesundheitsvor-
sorge bei sozial Schwachen und 
anderen besonders schutzbedürf-
tigen Personen.

Das Präventionsgesetz in der 
jetzigen Form setzt vorrangig auf 
die zielgerichtete Zusammenar-
beit ganz bestimmter Akteure: 
Neben der gesetzlichen Kranken-
versicherung werden die gesetzli-
che Rentenversicherung und die 
gesetzliche Unfallversicherung, 
die Soziale Pflegeversicherung 
und die Unternehmen der priva-
ten Krankenversicherung stärker 
in die Prävention eingebunden. 
Dies soll mit Unterstützung der 
Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BZgA) gesche-
hen. Für den Öffentlichen Ge-
sundheitsdienst sind im Gesetz 
keine speziellen Aufgaben oder 
Fördermittel angegeben. Allein 
im SGB V § 20f Abs. 2 Nr. 5 findet 
der ÖGD als potentieller Koope-
rationspartner bei der Umsetzung 
des Gesetzes eine ausdrückliche 
Nennung. Dabei ist doch gerade 
das unmittelbare Lebensumfeld 
der Menschen in den Kommunen 
besonders dafür geeignet, Ort der 
Gesundheitsförderung zu sein. 
Bei den Gesundheitsämtern ist 

Die wachsende Zahl von Asyl-
suchenden stellt hohe Anforde-
rungen an das medizinische Ver-
sorgungssystem und wird auch 
in der Zukunft Gegenstand der 
Kommunalpolitik bleiben. Dieser 
vorliegende Band zeigt anhand 
von unterschiedlichen Beiträgen 
aus Theorie und Praxis, wie die 
Integration von Asylsuchenden 
aussehen kann. Dabei beziehen 
sich die Berichte auf ganz unter-
schiedliche Bereiche, z. B. auf das 
Wohnen, den Arbeitsmarkt, die 
Weiterbildung oder die Gesund-

Die psychosoziale Notfallver-
sorgung (PSNV) nach belasten-
den Ereignissen oder auch Ka-
tastrophen ist in Deutschland 
spätestens seit der Fußball-WM 
2006 bekannt. Es hat seitdem, 
moderiert durch das Bundes-
amt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe (BBK), einige 
erfolgreiche Kooperationen auf 
nationaler Ebene gegeben, die zu 
einer fachlichen Verbesserung 
der Notfallversorgung im Krisen- 
und Katastrophenfall in der BRD 
geführt haben. Seit 2002 beschäf-
tigt sich das BBK, eine Behörde im 
Geschäftsbereich des Bundesmi-
nisteriums des Innern, mit dem 
Thema. Besonders hervorzuhe-
ben ist hier Dr. Jutta Helmerichs, 
die Leiterin des Psychosozialen 
Krisenmanagements im BBK, die 
sich gemeinsam mit ihrem Mit-
arbeiterteam fachkompetent und 
unermüdlich in vielen Projekten 
für eine Qualitätssicherung in der 
Notfallplanung einsetzt. 

In vielen Städten ist der Öffent-
liche Gesundheitsdienst in dieses 
Arbeitsgebiet eingebunden (bei-
spielsweise in Frankfurt am Main 
und in Hamburg). 

Das hier vorliegende Buch geht 
aber über die nationale Perspekti-
ve hinaus und erlaubt es uns, an 
den Erfahrungen im internationa-
len Kontext teilzunehmen. Sehr 
spannend und aufschlussreich ist 
zum Beispiel der Bericht aus Isra-
el (Titel: „Fortgesetzte Raketenan-
griffe. Erfahrungen des Barzilai 
Medical Center in Ashkelon/Isra-
el“), aber auch der Beitrag aus der 
Schweiz (Titel: „Das Unvorherseh-
bare vorwegnehmen: Wie die Mit-
telschulen des Kantons Tessin sich 
vorbereitet haben“). 

Natürlich sind in der Psycho-
sozialen Notfallversorgung nati-
onale, regionale aber auch lokale 
Erfahrungen mitzudenken. Die 
Autoren der Erfahrungsberichte 
aus Israel, Argentinien, Italien, 
Spanien und aus unterschiedli-
chen Kantonen der Schweiz leis-
ten in diesem Sinne ganze Arbeit. 
Wir können von diesen internati-

Kommunen: Herausforderung Integration

Begleitung im Katastrophenfall

Das Präventionsgesetz – Neuerungen auf einen Blick

das Wissen um die gesundheitli-
chen Problemlagen der Bevölke-
rung, z. B. in den Stadtteilen, er-
fahrungsgemäß schon vorhanden, 
so dass integrierte Handlungs-
konzepte und projektbezogene 
Kooperationen (Netzwerke) gut 
aufgebaut und weiterentwickelt 
werden können – gerade vom Öf-
fentlichen Gesundheitsdienst. 

Das vorliegende Handbuch legt 
eine gesundheitswissenschaft-
liche Analyse des Präventions-
gesetzes vor und will damit die 
anschließenden Gesetzesände-
rungen und die Auswirkungen 
für die Praxis verdeutlichen. Ins-
besondere die neuen Akteure, die 
Planungsinstrumente und Hand-
lungsfelder werden betrachtet. 
Berücksichtigt werden dabei auch 
Gesetzesbegründungen, Stellung-
nahmen und Entgegnungen.

Um deutlich zu erfassen, wel-
che Änderungen der Gesetzgeber 
vorgenommen hat, haben die Au-

toren eine vergleichende Gegen-
überstellung der bisherigen und 
der neuen Gesetzeslage angefer-
tigt und die Neuerungen durch 
eine besondere Kenntlichma-
chung hervorgehoben. Das Hand-
buch ist in drei Kapitel gegliedert: 
Teil 1 gibt einen Überblick über 
die Entstehungsgeschichte des 
Gesetzes und den Verlauf des 
Gesetzgebungsprozesses; Teil 2 
beschäftigt sich mit den Neurege-
lungen des Gesetzes, die speziell 
das SGB V betreffen, und Teil 3 
berücksichtigt die erfolgten Än-
derungen in weiteren Gesetzen.

Die Autoren dieser Neuerschei-
nung sind ausgewiesene Experten 
in Sachen Public Health. Autor 
Raimund Geene ist Professor für 
Kindergesundheit an der Hoch-
schule Magdeburg-Stendal und 
seit 1998 an allen Konzepten rund 
um das Präventionsgesetz bera-
tend beteiligt. Sein Koautor Mi-
chael Reese ist Master of Public 
Health und zuvor fünf Jahre im 
Deutschen Bundestag als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter überwie-
gend im Gesundheitsausschuss 
tätig gewesen. Wer sich systema-
tisch und vertiefend mit dem The-
ma „Prävention und Gesundheits-
förderung“ auseinandersetzen 
will, kommt um dieses Buch nicht 
herum.

Petra Münstedt 

Geene, Raimund; Reese, Michael
Handbuch Präventionsgesetz. 
Neuregelungen der Gesund-
heitsförderung.
Frankfurt/M.: Mabuse Verlag 
2016, 350 S., 34,95 EUR
ISBN 978-3-86321-314-5

onalen Erfahrungen nur lernen. 
Sehr gefallen hat mir der Beitrag 
der Herausgeberin Gisela Perren-
Klingler: Salutogenese und Res-
sourcenarbeit als Basis der PSNV. 
In ihrem Vorwort stellt sie die 
einzelnen Beiträge des Buches 
gekonnt vor und lässt den „roten 
Faden“ des Bandes erkennen. Ver-
besserungen in der Psychosozi-
alen Notfallversorgung heißt für 
sie hauptsächlich, „den Betroffe-
nen noch angepasstere Interven-
tionen zu schaffen, in denen trotz 
allen Leids auch schnell wieder 
Hoffnung entstehen kann“. Wenn 
diese Überzeugung dem Leser 
herübergebracht wird, so die He-
rausgeberin, dann hat das Buch 
sein Ziel erreicht.

Martin Dirksen-Fischer 
Leiter des Hafen- und Flughafen-
ärztlichen Dienstes in Hamburg

Martin.Dirksen-Fischer@
hu.hamburg.de  

Perren-Klingler, Gisela (Hrsg.)
Psychische Gesundheit und 
Katastrophe.
Internationale Perspektiven in 
der psychosozialen Notfallver-
sorgung.
Heidelberg, Berlin: Springer 
Verlag 2015, 172 S. 14 Abb., 39,99 
EUR
ISBN 978-3-662-45594-4

heit. Zarah Mohammadzadeh, 
langjährige Leiterin des Referats 
Migration und Gesundheit im 
Gesundheitsamt Bremen, be-
schäftigt sich in diesem Buch mit 
der Gesundheitsversorgung der 
Flüchtlinge und der Perspektive 
des Öffentlichen Gesundheits-
dienstes. Sie fasst zusammen, was 
in der Kommunalpolitik vielleicht 
noch getrennt gesehen wird: „In-
tegration schafft Gesundheit, 
Gesundheit schafft Integration.“ 
Ihrer Ansicht nach, kann die ge-
sundheitliche Integration der 
Flüchtlinge insbesondere darin 
bestehen, ihnen den Zugang zu 
den Einrichtungen des Gesund-
heitswesens zu erleichtern. Gera-
de die Asylsuchenden benötigten 
Hilfe, sich als selbstverantwort-
liche Patientinnen und Patienten 
im Gesundheitssystem zurecht-
zufinden und durch Beratung und 
Vermittlung ihre Möglichkeiten 
zur Erhaltung oder Wiedererlan-
gung der Gesundheit zu vergrö-
ßern.

Weitere Beiträge in diesem Buch 
beschäftigen sich z. B. auch mit: 
Unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen und den Neurege-
lungen im SGB VIII; mit den Kom-
munalen Strategien im Umgang 
mit Fremdenfeindlichkeit; einem 
möglichen Hochschulzugang für 

Flüchtlinge und erforderlichen 
Ausbildungsprogrammen.

Aspekte und Modelle der Inte-
gration werden am Beispiel Bre-
men erörtert. Aber auch Leipzig, 
Brandenburg, Berlin und Goslar 
stellen ihre Konzepte vor.

Die Herausforderung einer ge-
lingenden Integration von Flücht-
lingen wird auch in Zukunft eine 
Aufgabe für die Verwaltung, die 
Wohlfahrtsverbände und die Ge-
sellschaft darstellen. Es ist zu hof-
fen, dass nicht aufgehört wird, auf 
hohem Niveau über die verschie-
denen Realisierungsmöglichkei-
ten, die Hürden und Erfolge einer 
Integration zu berichten. Das tut 
diese Neuerscheinung.

Petra Münstedt

Hartwig, Jürgen; Kroneberg, Dirk 
Willem (Hrsg.)
Flucht und Migration: Heraus-
forderungen und Chancen für 
Kommunen.
Hrsg. vom Deutschen Verein für 
öffentliche und private Fürsorge.
Berlin 2016, 176 S., 19,80 EUR 
(Für Mitglieder des Deutschen 
Vereins 15,80 EUR)
(Reihe H 23)
ISBN 978-3-7841-2940-2
Zu bestellen:
www.deutscher-verein.de

Internet-Tipp

@
Tätowierung – Risiko für die Gesundheit?
Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) gibt auf seinen Internet-
seiten ausführliche Informationen rund um das Thema „Tätowierung“. 
Tattoos sind besonders bei Jugendlichen stark in Mode gekommen. Auf-
grund der steigenden Anzahl von Menschen, die sich ein Tattoo stechen 
lassen, werden jedoch die unangenehmen Nebenwirkungen, wie infek-
tiöse und nicht-infektiöse Hautreaktionen, zu einem wachsenden Pro-
blem. So ist zu erwarten, dass die Nickelallergien in den kommenden Jah-
ren zunehmen werden, da die Tätowierfarben Schwermetalle wie Chrom 
oder Nickel aufweisen. Des Weiteren wird angenommen, dass bedeuten-
de Mengen der Farbstoffe nicht dauerhaft im Tattoo verbleiben, sondern 
in der Haut gespalten werden und in andere Körperregionen, z. B. in die 
Niere, gelangen können. Beim Tätowieren werden Farbstoffpigmente 
mit einer Nadel durch die Epidermis in die darunterliegende Lederhaut 
eingebracht. Dabei werden Wunden erzeugt, die zu einem Risiko für den 
Eintritt von Krankheitserregern werden und zu Wundinfektionen führen 
können. Seit einiger Zeit werden immer wieder neue Verfahren zur Ent-
fernung von Tätowierungen angeboten, z. B. mit wässriger Milchsäure, 
die unter die Haut gespritzt wird. Zu den gesundheitlichen Gefahren, die 
die Entfernung einer Tätowierung mit sich führt, findet man hier wichtige 
Infos: www.bfr.bund.de (Link: Tätowierung)

Auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft infor-
miert zu dem Thema Tattoos auf eigenen Seiten. Unter:
https://www.safer-tattoo.de werden besonders Jugendliche anschau-
lich und verständlich über die möglichen Risiken aufgeklärt.
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Vulnerable Bevölkerungsgruppen 
weisen unterschiedliche Bedarfe 
auf, denen es auf differenzierte 
Art zu begegnen gilt. Dabei ist der 
Öffentliche Gesundheitsdienst 
(ÖGD) ein zentraler Akteur und 
mit dem Qualifizierungsangebot 
zum/zur Sozialmedizinischen 
Assistenten/in bereits seit langem 
auf dem Markt. Zusätzlich dazu 
wurden weitere Lösungsansätze 
entwickelt, die dazu geführt ha-
ben, bestehende Berufsbilder mit 
spezifischen Kompetenzen für die 
Bedarfe einzelner Gruppen aus-
zustatten. 

Meiner Meinung nach ist es 
an der Zeit, die Aufgaben und 
Kompetenzen der zum Teil neu 
entstandenen Berufsbilder, und 
insbesondere deren Qualifizie-
rungen, miteinander zu verglei-
chen, um besser zu verstehen, wo 
Unterschiede bestehen.

Sozialmedizinische(r)  
Assistent/in
In den beiden Akademien für Öf-
fentliches Gesundheitswesen in 
Düsseldorf und München wird 
die theoretische Ausbildung zum/
zur Sozialmedizinischen As-
sistenten/in angeboten. Die für 
NRW geltende Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung (APO-SMA 
vom 14.4.2015) richtet sich an Ge-
sundheits- und Kinder-/Kran-
kenpfleger/innen, Hebammen, 
Entbindungspfleger oder gleich-
wertige Ausbildungen. Ihr Ein-
satzgebiet ist im ÖGD in verschie-
denen Fachgebieten und reicht 
von Gesundheitshilfen, Gesund-
heitsförderung, Kinder-und Ju-
gendgesundheitsdienst über Epi-
demiologie und Infektionsschutz 
bis zum Amtsärztlichen Dienst. 

Die Kreise und kreisfreien 
Städte sind die ausbildenden Be-
hörden. Angehende Sozialmedi-
zinische Assistenten/innen ab-

Derzeit gibt es in Deutschland unterschiedliche Konzepte für eine weitere Qualifizierung im Gesundheits- und Sozialbereich. Neben der Ausbildung zur Sozial-
medizinischen Assistentin und zum Sozialmedizinischen Assistenten gibt es Qualifizierungsmaßnahmen für examinierte Gesundheits- und Kinder-/Krankenpfle-
gekräfte zu Schulgesundheitsfachkräften – auch Schulgesundheitsschwestern (SGS) genannt – und die Qualifizierung von Familienhebammen und Familien-
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen. All diesen Qualifizierungsmaßnahmen ist gleich, dass sie denselben 
Adressaten/-innen-Kreis ansprechen, allerdings unterscheiden sich die verschiedenen Qualifizierungsangebote in Länge, Intensität und thematischer Breite.

Qualifizierung Sozialmedizinischer Assistentinnen im Vergleich

personeller Ressourcen, sich drei 
unterschiedliche Berufsbilder ent-
wickelt haben, zwischen denen 
bereits viele Überschneidungen 
bestehen. 

Um zukünftig Qualifizierungs-
maßnahmen und praktische Tä-
tigkeiten der unterschiedlichen 
Berufsfelder besser zu harmoni-
sieren und auch Kolleginnen und 
Kollegen breiter und an anderen 
Orten einsetzen zu können, wäre 
es zu begrüßen, wenn die Aus-
bildungen besser aufeinander 
abgestimmt wären, bzw. wenn 
wenigstens Inhalte untereinander 
anerkannt werden würden.

Visionär wäre es, wenn bereits 
vorhandene, und auch zukünfti-
ge, Qualifizierungsmaßnahmen 
auf den bestehenden Angeboten 
aufgebaut würden, um bundes-
weit Einheitlichkeit in den Ange-
boten – und somit auch den Be-
rufschancen für die Kolleginnen 
und Kollegen – zu erreichen.

Dagmar Starke

Zusätzliche Informationen 
zum Artikel sowie die tabella-
rische Gegenüberstellung der 
Ausbildungen von Sozialmedi-
zinischen Assistenten/-innen, 
Schulgesundheitsfachkräften 
und Familienhebammen stehen 
auf der Website der Akademie 
unter: www.akademie-oegw.de/
blickpunkt zur Verfügung.

solvieren insgesamt acht Monate 
Praktikum, davon drei im ÖGD 
selbst, jeweils anderthalb Mona-
te in einem Fachkrankenhaus für 
Psychiatrie oder einer psychiatri-
schen Fachabteilung eines Kran-
kenhauses, sowie zwei Monate in 
einem Kinderkrankenhaus, einer 
pädiatrischen Fachabteilung oder 
einer Fachabteilung für Innere 
Medizin eines Krankenhauses. 
Die ausbildende Behörde ent-
scheidet darüber, ob vorangegan-
gene professionelle Erfahrungen 
auf die Praktikumszeiten aner-
kannt werden. Neben den acht 
Monaten Praktika absolvieren die 
zukünftigen SMA eine theoreti-
sche Ausbildung von 420 Stunden 
Umfang. Dabei werden verschie-
dene Inhalte abgebildet (siehe 
tabellarische Gegenüberstellung 
der Ausbildungen SMA, Schulge-
sundheitsfachkräfte und Famili-
enhebammen auf der Website der 
Akademie unter: www.akademie-
oegw.de/blickpunkt).

Schulgesundheitsfach- 
kräfte
Die Qualifizierung der Schulge-
sundheitsfachkräfte (SGF) orien-
tiert sich inhaltlich an dem Aufga-
benspektrum der „school health 
professionals“ nach Vorgaben 
der Weltgesundheitsorganisation 
von 2014 (vgl. AWO Bezirksver-
band Potsdam e.V. 2016) und wird 
zurzeit im Rahmen des Projektes 
„Einführung von Schulgesund-
heitsfachkräften an öffentlichen 
Schulen in den Bundesländern 
Brandenburg und Hessen“ eta-
bliert. 

Hintergrund des Projektes ist, 
dass die Schulen aufgrund von 
„Ganztagsangeboten, Bestre-
bungen zu inklusiven Bildungs-
angeboten und zur Förderung 
gesundheitlicher und bildungsbe-
zogener Chancengleichheit“ vor 

großen Herausforderungen ste-
hen. Ziel ist es, dazu beizutragen, 
in deutschen Schulen ein „nie-
drigschwelliges aufsuchendes 
System der kinder- und jugendo-
rientierten Gesundheitsförderung 
und Gesundheitsversorgung“ 
aufzubauen (vgl. AWO Bezirks-
verband Potsdam e.V. 2016).

Die Qualifizierung ist dabei 
modular aufgebaut und versteht 
sich an der Schnittstelle zwischen 
Gesundheit und Bildung. Die Auf-
gabenbereiche der SGF umfassen 
(AWO Bezirksverband Potsdam 
e.V. 2016, 14):
1. Gesundheitliche Versorgung 

(30%)
2. Gesundheitsförderung und 

Prävention (20%)
3. Früherkennung (20%)
4. Unterstützung von Kindern 

und Jugendlichen mit chroni-
schen Erkrankungen/Behin-
derungen bzw. nach längerer 
krankheitsbedingter Abwesen-
heit von der Schule (15%)

5. Ansprech- und Vertrauensper-
son für Schüler(innen) mit ge-
sundheitlichen Auffälligkeiten 
(15%)

6. Interdisziplinäre außerschuli-
sche Kooperation (inklusiver 
Bestandteil der Bereiche 1-5).

Die im Curriculum formulierten 
Fach- und Methodenkompeten-
zen haben einen beträchtlichen 
Umfang. Diese Kompetenzen 
werden in 800 theoretischen Un-
terrichtseinheiten (davon 664 als 
Präsenzzeit und 136 in Form von 
selbstreguliertem Lernen), unter-
gliedert in neun Module, sowie 
850 Stunden angeleiteter Praxis 
erworben. Erfahrungen aus ande-
ren Weiterbildungsmaßnahmen 
können ggf. angerechnet werden. 
Eine vorangegangene Ausbildung 
zur/zum Sozialmedizinischen As-
sistenten/in ist dabei nicht aufge-
führt, gleichwohl es wünschens-

wert und vorstellbar wäre, dass 
die entsprechende theoretische 
Ausbildung angerechnet wird. 
Ein praktischer Teil ist in jedem 
Fall zu absolvieren, ebenso wie 
Leistungsnachweise und die Ab-
schlussprüfung. Die in den Mo-
dulen zu vermittelnden Inhalte 
sind der Synopse zu entnehmen 
(siehe auf der Website der Akade-
mie unter: www.akademie-oegw.
de/blickpunkt).

Familienhebammen und 
Familien-Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger/in-
nen
Eine weitere Maßnahme betrifft 
die Qualifizierung von Fami-
lienhebammen und Familien-
Gesundheits- und Kinderkran-
kenpfleger/innen im Rahmen der 
Bundesinitiative Frühe Hilfen. 

Der Stundenumfang dieser 
Qualifizierungsmaßnahme sieht 
mindestens 270 Unterrichtsein-
heiten vor, davon 210 mit den In-
halten aus einem verbindlichen 
Themenkatalog sowie 60 Stun-
den zur freien länderspezifischen 
Ausgestaltung. 60 Prozent sind als 
Präsenzzeit vorgesehen, die übri-
gen Zeiten sind online oder durch 
Selbstlernphasen zu absolvieren. 
Die Themenbereiche umfassen 
das Tätigkeitsfeld, ressourcen-
orientierte Arbeit mit Familien, 
Gesprächsführung, Stärkung el-
terlicher Kompetenzen, Kindes-
entwicklung, Begleitung fami-
lialer Interaktionen, Lebenswelt 
Familie, Umgang mit Hinweisen 
auf Kindeswohlgefährdung, Qua-
litätsmanagement und psychische 
Belastungen von Familien. 

Die Abschlüsse werden von den 
Bundesländern jeweils gegensei-
tig anerkannt. Über eine weiterge-
hende Anerkennung in Bezug auf 
andere Qualifizierungsmaßnah-
men, wie etwa die SMA oder die 
SGF, liegen keine Informationen 
vor. Die entsprechenden Inhalte 
sind in der Synopse aufgeführt. 

Bei der Betrachtung der Ge-
genüberstellung der unter-
schiedlichen Inhalte einzelner 
Qualifizierungsmaßnahmen ist 
zu erkennen, dass es zum Teil 
deutliche Schnittmengen gibt, 
die zumindest eine partielle An-
erkennung der jeweiligen Quali-
fizierung/Weiterbildung nahele-
gen würden. Gleichzeitig zeigen 
sich Unterschiede in der Schwer-
punktsetzung der einzelnen Maß-
nahmen. 

Für die Zukunft ist die Er-
stellung eines Kompetenzeno-
rientierten Curriculums für die 
Ausbildung zur/zum Sozialmedi-
zinischen Assistenten/in erstre-
benswert, um die Chancen auf 
eine – zumindest teilweise – Aner-
kennung der Inhalte zu erhöhen. 

Zusammenfassend ist festzu-
halten, dass vor dem Hintergrund 
eingeschränkter finanzieller und 
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Tabellarische Gegenüberstellung der Ausbildungen von Sozialmedizinischen Assistenten/ 
-innen, Schulgesundheitsfachkräften und Familienhebammen 
 
Inhalte Sozialmedizinische 

Assistent*in 
Schulgesundheits-

fachkraft 
Familienhebamme 

Berufspraktische Rechts- und Verwaltungskunde 
- Öffentliches Gesundheitswesen, 

Gesundheitsverwaltung 
- Allg. Grundlagen des Haushalts- und 

Rechnungswesens, des Dienstrechts und 
der Berufskunde 

- Gesundheitsbezogene Rechtsgrundlagen, 
soziales Sicherungssystem 

- Allgemeine Grundlagen der Sozial- und 
Jugendhilfe 

X 
 

 
(x) 

 
 
 
 
x 

 

Epidemiologisch bedeutsame Krankheiten und 
Gesundheitsrisiken 

- Epidemiologie nicht übertragbarer 
Krankheiten und Gesundheitsstörungen 

- Epidemiologie übertragbarer Krankheiten 
und Gesundheitsstörungen 

- Regionale Gesundheitsplanung 
- Methodische Grundlagen (epidemiol. 

Untersuchungs-/ Befragungstechniken, 
Screeningansatz, Operationalisierung, 
Standardisierung) 

X    

Berichtswesen und Dokumentation 
- Informationssysteme im Gesundheitsamt, 

Datenschutz 
- Berichts- und Dokumentationsformen 
- Methodische Grundlagen (u.a. 

Datenerhebung, Codierung, EDV-
Verarbeitung, deskriptive 
Auswertungstechniken) 

- Medizinalstatistik, regionale 
Gesundheitsberichterstattung 

X  
(x) 
x 

 

Gesundheitsvorsorge und -förderung 
- Gesundheitsvorsorge – Angebote des ÖGD 

für Säuglinge, Kinder und Jugendliche 
- Gesundheitsvorsorge – Angebote des ÖGD 

für Erwachsene und ältere Menschen 
- Regionale Angebote anderer Träger zur 

Gesundheitsvorsorge/-förderung 
- Soziologische, psychologische und 

pädagogische Aspekte 
gesundheitsbezogenen Verhaltens, 
Kommunikation 

- Spezielle kommunikative Fertigkeiten 
(Gesprächsführung, Öffentlichkeitsarbeit, 
Organisations- und Planungstechniken) 

X  
 
 
 
 
x 
 
x 
 

(x) 

 

Gesundheitspflege und -hilfe 
- Untersuchungs-, Beratungs- und 

Betreuungsdienste des ÖGD für Säuglinge, 

X  
 
 

 



   

 

Inhalte Sozialmedizinische 
Assistent*in 

Schulgesundheits-
fachkraft 

Familienhebamme 

Kinder und Jugendliche 
- Untersuchungs-, Beratungs- und 

Betreuungsdienste des ÖGD für ältere 
Menschen, Behinderte, chronisch Kranke, 
Drogen- und Alkoholgefährdete, psychisch 
Kranke, etc. 

- Spezielle Rechtsgrundlagen der Sozial- 
und Jugendhilfe 

- Regionale Dienste anderer Träger der 
Gesundheitspflege und -hilfe 

 
 
 
x 
x 

Einführung und Reflexion über die Anwendung der 
Fertigkeiten und Kompetenzen aus der 
Primärqualifikation im neuen Handlungsfeld 
Schule 

- Einstieg in die Lerngruppe 
- Akutversorgung (Erste Hilfe am Schulkind 

/Jugendlichen) 
- Mundgesundheit 
- Adaptation med.-pfleg. Wissens und pfleg. 

Fertigkeiten auf das Handlungsfeld Schule 

 
 
 
 
 
x 

X  

Rahmenbedingungen des neuen Tätigkeitsfeldes 
der SGF 

- Planung und Organisation des 
Arbeitsplatzes 

- Organisation der Arbeitsabläufe 
- Struktur und rechtliche Grundlagen des 

öffentlichen Schuldienstes 
- Struktur und rechtliche Grundlagen des 

öffentlichen Gesundheitsdienstes 
- Grundlagen zu sozialrechtlichen Fragen 
- Kindeswohlgefährdung und rechtliche 

Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe 
- Struktur des Hilfesystems und 

Kooperation in multidisziplinären 
Netzwerken 

- Schule als „sicherer Ort“ für Kinder und 
Jugendliche mit Trauma-Folgestörungen 

 
 
 
 
 
x 
 
x 
x 
 
x 
 
 

X  

Tätigkeitsprofil und eigenes Rollenverständnis der 
SGF 

- Aufgabenbereiche und Verständnis der 
eigenen Rolle 

- Umgang mit Heterogenität und Diversität 
- Reflexion tätigkeitsbezogener 

Kompetenzen und praktischer 
Erfahrungen im Schulalltag 

- Ausgewählte Aspekte der 
Entwicklungspsychologie im Kindes- und 
Jugendalter 

- Medieneinflüsse auf den 
Entwicklungsverlauf in 
gesundheitsrelevante Bereichen 

- Chronische Erkrankungen/Behinderungen 
im Schulkind- und Jugendalter 

- Entwicklungsbeobachtung 
- Traumatisierung und Trauma-

Folgestörungen im Kindes- und 
Jugendalter 

 
 
 
 
 

(x) 
 

(x) 
 

(x) 
 
x 

X  

Kommunikation und Beratung 
- Kommunikation in komplexen Situationen 
- Beratung in unterschiedlichen Kontexten: 

klassischer vs. Systemischer 
Beratungsansatz 

 
x 
 
 

X  



   

 

Inhalte Sozialmedizinische 
Assistent*in 

Schulgesundheits-
fachkraft 

Familienhebamme 

Gesundheitsförderung und Prävention im 
Lebensumfeld Schule 

- Schulische Gesundheitsförderung und 
Prävention 

- Landesprogramme zur 
Gesundheitsförderung in der Schule 

- Präventionsmaßnahmen in der Schule 
durch den Kinder- und 
Jugendgesundheitsdienst und den 
Zahnärztlichen Dienst 

- Themenbereiche der schulischen 
Gesundheitsförderung und Prävention 

 
(x) 
(x) 
x 
 

(x) 

X  

Grundlagen der sozialen Arbeit 
- Gesundheitliche und bildungsbezogene 

Chancengleichheit 
- Fallmanagement 

 
(x) 

X  

Grundlagen der Pädagogik 
- Ausgewählte pädagogische Ansätze 
- Grundlagen der Didaktik 
- Grundlagen der Methodik 

 
(x) 

X  

Qualitätssicherung 
- Grundkenntnisse der Qualitätssicherung 

und Evaluation 
- Kritische Reflexion der Gesundheits-, 

Bildungs- und Armutsberichterstattung 
- Dokumentation und Datenschutz 

 
x 

(x) 
 
x 

X  

Tätigkeitsfeld der Familienhebamme/Familien-
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*in 

- Funktion, Rolle, Aufgaben und 
Abgrenzung 

- Rechtlicher Rahmen 
- Netzwerkarbeit und interprofessionelle 

Zusammenarbeit 
- Verortung im Netzwerk, Auftragsklärung 
- Selbstfürsorge, Anti-Stress-Management 

 
 
 

(x) 
(x) 

 
x 

 
 
 

(x) 
(x) 

X 

Ressourcenorientiert mit Familien arbeiten 
- Systemisches Arbeiten in Bezug auf die 

Zusammenarbeit mit Eltern 
- Beteiligung von Eltern 
- Gesprächsführung bei/fachlicher 

Einschätzung zu Belastungen 

 
 
 

(x) 
(x) 

 
 
 

(x) 
(x) 

X 

Gesprächsführung mit Familien 
- Grundlagen Gesprächsführung, 

systemische Ansätze in herausfordernden 
Situationen 

- Gesprächsführung vor dem Hintergrund 
belastender Lebenssituationen 

- Gesprächsführung mit Paaren/Vätern/mit 
Eltern mit Migrationshintergrund 

 
x 
 
x 
 
x 

 
x 
 
x 
 
x 

X 

Elterliche Kompetenzen stärken 
- Modelle zur Verhaltensänderung 
- Wahrnehmung elterlicher Kompetenzen 

und Lernpotentiale 
- Eltern in ihren Kompetenzen stärken 

 
x 

 X 

Entwicklung des Säuglings/Kleinkindes 
- Entwicklung und Begleitung der Familien 

bei der Förderung der Entwicklung 
- Entwicklungsverzögerung und 

Regulationsstörung 
- Wertschätzendes und 

ressourcenorientiertes Arbeiten mit Eltern 
in diesem Kontext 

 
(x) 

 
(x) 

 
x 

X 



   

 

Inhalte Sozialmedizinische 
Assistent*in 

Schulgesundheits-
fachkraft 

Familienhebamme 

Eltern-Kind-Interaktion begleiten 
- Grundlagen familialer Interaktionen 
- Feinfühligkeit 
- Interaktionen wahrnehmen und fördern 
- Gesprächsführung bei nicht stimmigen 

Eltern-Kind-Interaktionen 

  X 

Lebenswelt Familie 
- Familienbegriff, Diversität und belastende 

Lebenslagen 
- Reflektion eigener Vorstellungen von 

Schwangerschaft, Mutterschaft, 
Vaterschaft, Elternschaft und Kindheit 

- Rollen und Familiendynamik 
- Unterschiedliche Vorstellungen von 

Versorgung und Gesundheitsförderung 
sowie von Betreuung und Erziehung 

 
(x) 

 
 

(x) 
(x) 

 
(x) 

 
 

(x) 
(x) 

X 

Umgang mit Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung 
- Rechtlicher Rahmen 
- Wahrnehmen, Erkennen, Handeln 
- Gesprächsführung im Kontext 

Kindeswohlgefährdung 
- Fallbezogene Kooperation 

(X) (X) X 

Alltagsnaher Zugang zu Qualitätsmanagement 
- Qualitätsverständnis, Qualitätssicherung 
- Erfolgsverständnis 
- Dokumention 

X X X 

Psychische Belastungen von Familien 
- Psychische Erkrankungen der Eltern 
- Postpartale Depression 
- Sucht 

X  X 
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